
1193 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Ausgedruckt am 16. 7. 1993 

Regierungsvorlage 
Notenwechsel über die vertraglichen Beziehungen zwischen Österreich und der RUssischen 

Föderation 

Der Bundesminister 
für 

auswärtige Angelegenheiten 

Exzellenz, 

Wien, am 15. Juni 1993 

Bei den österreichisch-russischen Expertenge
sprächen über die vertraglichen Beziehungen 
zwischen Österreich und der Russischen Födera~ 
tion, die am 18. Mai 1992 in Wien und am 
9.110. Dezember 1992 in Moskau stattgefunden 
haben, wurden die zwischen Österreich und der 
ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetrepu
bliken abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge 
im Hinblick auf ihre Weiteranwendung zwischen 
Österreich und der Russischen Föderation erörtert 
und dabei in folgende Gruppen eingeteilt: 

Gruppe I 

Vertriige, die weiter angewendet werden sollen: 

1. Übereinkommen betreffend die Durchführung 
des zwischen der Österreichischen Bundesregierung 
und der Regierung der Russischen Sozialistischen 
Föderativen Sowjetrepublik abgeschlossenen Über
einkommens vom 28. Juli 1923 über die beiderseiti
gen Botschaftsgebäude und die Regelung gewisser 
besonderer, damit zusammenhängender Fragen 
samt Schlußprotokoll, beidevom 16. Juli 1927; 

2. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
betreffend das Verfahren in bürgerlichen Rechtssa
chen vom 11. März 1970; 

3. Abkommen zwischen der Österreichischen 
Bundesregierung und der Regierung der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken über den interna
tionalen Straßenverkehr samt Protokoll, beide vom 
3. Juli 1973, und Vereinbarung über die Wiederan-

wendung dieses Abkommens und die Änderung 
seiner Artikel 14 und 18 vom 19. Dezember 1978. 

Die Z 1,3,6 und 9 des Protokolls sind so zu lesen, 
daß 

a) Z 1 des Protokolls lautet: 

,,(1) Im Sinne des genannten Abkommens sind 
unter zuständigen Behörden zu verstehen: 

Von österreichischer Seite: das Bundesministe
rium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 

Von russischer Seite: "Das Ministerium für 
Verkehr der Russischen Föderation"; 

b) in Z 3 des Protokolls die Worte "des Anhangs 
2 des Übereinkommens über den Straßenverkehr 
vom 8. November 1968" an die Stelle der Worte 
"des Anhangs 3 des Abkommens über den 
Straßenverkehr vom 19. September 1949" treten; 

~) in Z 6 des Protokolls die Worte "zwischen dem 
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr der Republik Österreich und dem Ministe
rium für Verkehr der Russischen Föderation" an die 
Stelle der Worte "zwischen dem Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie und dem 
Ministerium für Autotransport der RSFSR" treten; 

d) in Z 9 des Protokolls die Worte ·"Übereinkom
men über den Straßenverkehr, das in Wien am 
8. November 1968 abgeschlossen worden ist" an die 
Stelle der Worte ,,Abkommen über den Straßenver
kehr, das in Genf am 19. September 1949 
abgeschlossen worden ist" treten. 

4. Übereinkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken betreffend Sichtvermerke für 
Journalisten und deren Familienangehörige vom 
vom 1. März 1976; . 

5. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
betreffend die Erteilung von mehrmaligen Sichtver-
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2 1193 der Beilagen 

merken für Mitarbeiter von Botschaften, konsulari
schen Vertretungen und deren Familienangehörige 
vom 12. September 1977 und vom 10. März 1978; 

6. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens vom 10. April 1981; 

7. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über den gegenseitigen urheberrechtlichen Schutz 
vom 16. Dezember 1981; 

8. Vereinbarung zwischen dem Bundesminister 
für Inneres der Republik Österreich und dem 
Ministerium für Innere Angelegenheiten der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des illegalen 
Suchtgifthandels und der organisierten Kriminalität 
vom 11. Jänner 1990; 

9. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über die Förderung und den gegenseitigen Schutz 
von Investitionen samt Notenwechsel, beide vom 
8. Februar 1990; 

10. Übereinkommen zwischen der Österreichi
schen Bundesregierung und der Regierung der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über 
die vereinfachte Regelung der Ein- und Ausreise 
sowie des vorübergehenden Aufenthalts der Besat
zungsrnitglieder von Flugzeugen österreichischer 
und sowjetischer Fluggesellschaften vom 4. und 
12. April 1990. 

Gruppe 11 

Verträge, die bis zum Abschluß neuer Verträge in 
pragmatischer Weise weiter angewendet werden 
sollen: 

11. Vertrag über Handel und Schiffahrt zwischen 
der Republik Österreich und ,der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken samt Beilage be
treffend die Rechtsstellung der Handelsvertretung 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in 
der Republik Österreich vom 17. Oktober 1955; 

12. Konsularvertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken vom 28. Februar 1959 und Proto
koll vom 31. Mai 1974; 

13. Abkommen über die wirtschaftlich-wissen
schaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen der 
Österreichischen Bundesregierung und der Regie
rung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken vom 24. Mai 1968; 

14. Abkommen zwischen der Österreichischen 
Bundesregierung und der Regierung der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken über den Luftver
kehr vom 2. Juli 1968; 

15. Abkommen über die Entwicklung der 
wirtschaftlichen, wissenschaftlich-technischen und . 
industriellen Zusammenarbeit zwischen der Repu
blik Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken vom 1. Februar 1973 und Proto
koll über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer 
dieses Abkommens bis 31. Dezember 1995 vom 
4. Oktober 1985; 

16. Langfristiges Abkommen über den Waren
und Zahlungsverkehr zwischen der Republik 
Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken vom 30. Mai 1975 und Protokoll 
über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses 
Abkommens bis 31. Dezember 1995 vom 4. Okto
ber 1985; 

17. Vereinbarung zwischen dem Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie der Republik 
Österreich und dem Staatlichen Komitee der 
UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen über 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerbli
chen Eigentums vom 25. Oktober 1980; 

18. Langfristiges Programm über die Entwick
lung und Vertiefung der wirtschaftlichen, wissen
schaftlich-technischen und industriellen Zusam
menarbeit zwischen der Republik Österreich und 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
vom 19. Jänner 1981 und Protokoll über die 
Erweiterung und Verlängerung der Gültigkeits
dauer bis 31. Dezember 1995 vom 4. Oktober 1985; 

19. Abkommen zwischen der Österreichischen 
Bundesregierung und der Regierung der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken über den Rechts
schutz gewerblichen Eigentums vom 10. April 1981; 

20. Abkommen zwischen der Republik-Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des Ein
kommens und des Vermögens samt Notenwechsel 
vom 10. April 1981; . 

21. Memorandum zwischen dem Bundesministe
rium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
Österreichs und dem Ministerium für Zivilluftfahrt . 
der UdSSR vom 9. Juli 1987; 

22. Abkommen über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete des Fremdenverkehrs zwischen der 
Österreichischen Bundesregierung und der Regie
rung der Union der Sozialistischen. Sowjetrepubli
ken vom 9. Juli 1987; 

23. Abkommen zwischen der Regierung der 
Republik Österreich und der Regierung der Union 
der: Sozialistischen Sowjetrepubliken über die 
frühzeitige Benachrichtigung bei einem nuklearen 
Unfall und den Informationsaustausch über Kern
anlagen vom 12. September 1988. 
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Gruppe III 

Verträge, die bis zur Neuregelung der Beziehungen 
auf den jeweiligen Sachgebieten, soweit möglich, in 
pragmatischer Weise weiter angewendet werden 
sollen: 

24. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
betreffend die Regelung technischer und kommer
zieller Fragen der Donauschiffahrt vom 14. Juni 
1957; 

25. Abkommen über kulturelle und wissenschaft
liche Zusammenarbeit zwischen der Republik 
Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken vom 22. März 1968; 

26. Übereinkommen zwischen der Österreichi
schenBundesregierung und der Regierung der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über 
kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit 
für die Jahre 1990 bis 1993 vom 20. Juni 1990. 

Gruppe IV 

Verträge, die als nicht mehr in Geltung stehend 
identifiziert wurden: 

27.. Abkommen betreffend die beiderseitige 
Anerkennung der Warenzeichen vom 26. April 
1927; 

28. Notenwechsel betreffend die Befreiung von 
der Gebühr für die Aufenthaltsbewilligung für 
Ausländervom 10./27. Juli 1932; .. 

29. Abkommen zwischen der Bundesregierung 
der Republik Österreich und der Regierung der 
UdSSR über den gegenseitigen Filmverkehr vom 
2. August 1956; 

30. Abkommen über Erdöllieferungen aus der 
UdSSR an die Republik Österreich in den Jahren 

1959 bis 1965 als Kompensation für die Hälfte der 
durch Österreich an die Sowjetunion laut Abkom
men vom 12. Juli 1955 alljährlich.zu liefernden 
Ölmengen vom 26. September 1958; 

31. Abkommen über den donaunahen Handel 
zwischen der Republik Österreich und der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 9. Juli 
1987; . 

32. Abkommen zwischen dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft der Republik Österreich 
und der Staatskommissiondes Ministerrates der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken für 

. Nahrungsmittel und Beschaffung über die wissen-
schaftlich-technische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Landwirtschaft vom 12. November 1989. 

In den in den Gruppen I, II und III angeführten 
Verträgen sind die Bezeichnungen "Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken" oder "UdSSR" 
bzw. "sowjetisch" als "Russische Föderation" bzw. 
"russisch" zu lesen. 

Die in diesem Notenwechsel vorgenommene 
Einteilung der Verträge in Gruppen läßt die 
innerstaatlichen Zuständigkeiten der beiden Seiten 
zur Änderung und zur Beendigung der Geltung der 
völkerrechtlichen Verträge unberührt. 

Falls die Russische Föderation mit dieser 
Vorgangsweise einverstanden ist, ersuche ich dies in 
Form einer Note zu bestätigen. 

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck 
meiner ausgezeichneten Hochachtung 

Alois Mock 

s. E. Herrn Andrej W. Kosyrew 
Minister für 
auswärtige Angelegenheiten 
der Russischen Föderation 
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4 1193 der Beilagen 

POCCHÜCKAB tIlE,llEP AI(IDI 

MHHHCTP HHOCTPAHHblX.n~ 

',-/5" lHOHH 1993 roAa 

Bame IIpeBocxoAßTeJIbCTBO, 

H ßMelO ':IeCTb nOATBepAßTb nonyqeHße BameH HOTbI OT 'vi!" ßlOHH 1993 

roAa, KOTOPaH fJIaCßT CJIeAYlOmee: 

"Bame IIpeBocxoAßTeJIbCTBO, 

B XOAe aBcTpßHCKO-poccßHcmx KOHcYJIbTaU;ßH 3KcnepTOB no BonpocaM 

AOroBOPHbIX OTHomeHßH Me)KA)' ABCTPß~H ß POCCßHCKOH (l>eAepaU;ßeH, COCTOHBllißXCH 

18 MaH 1992 f. B BeHe ß 9-10 AeKa6pH 1992 f. B MocKBe, 6bIJIß o6cY)K,ll;eHbI 3aKJIlO':IeHHble 

Me)KA)' ABCTPßeH ß 6bIBllißM COlO30M COBeTcmx Cou;ßaJIßcTß':Iecmx Pecny6JIßK 

Me)K,ll;YHapoAHble AOroBOPbI B ITJIaHe npOAOJIlKeHßH ßX npßMeHeHßH Me)K,ll;Y ABcTpßeH ß 

POCCßHCKOH (l>eAepaU;ßeH, ß npß 3TOM OHß 6bIJIß pa3AeJIeHbI Ha CJIeAYlOmße rpynnbI: 

Ero npeBocxo.z.DTeJIhCTBY 
tIle.z.epanhHOMY MDHDCTPY 
DHOCTpaHHhIX .z.eJI 
ABCTPHÜ:CKOH Pecny6JIDKD 
r-uy AJIOIfCY MOKY 
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1193 der Beilagen 

I'pynna I 

,lI;OroBOPbl, KOTopble npO~OJl3CaIOT npUMeIDITbCH B IlenOM: 

5 

1. COrJIarneHHe OTHOCHTeJIbHO npHMeHeHHH 3aKJIlOtIeHHoro COrJIarneHHH Me~y 

Q>e.n;epaJIbHbIM npaBHTeJIbCTBOM ABCTPHH H llpaBHTeJIbCTBOM POCCHHCKOH CoBeTCKO::H 

Q>e.n;epaTHBHO::H CO.u;HaJIHCTHtIeCKO::H Pecny6JIHKH OT 28 HIOJIH 1923 r. 0 nOCOJIbCKHX 

3.n;aHHHX 06eHx CTOPOH H 06 yperyJIHpOBaHHH onpe.n;eJIeHHbIX, _ CBH3aHHblXC 3THM 

cne.u;Hq:mtIeCKHX BorrpOCOB, BKJIlOtIaH 3aKJIIOtIHTeJIbHbIH llPOTOKOJI. COrJIarneHHe H 

llPOTOKOJI OT 16 HIOJIH 1927 r. 

2. ComarneHHe Me)KJ:J;y ABCTPHHCKOH Pecrry6JIHKO::H H COlO30M CoBeTCKHX 

CO.u;HaJIHCTHtIeCKHX Pecrry6JIHK rro BonpocaM rpa~aHcKoro npo.u;ecca OT 11 MapTa 

1970 r. 

3. ComarneHHe Me~y Q>e.n;epaJIbHbIM npaBHTeJIbCTBOM ABCTpHH H 

llpaBHTeJIbCTBOM COlO3a COBeTCKHx CO.u;HaJIHCTHtIeCKHX Pecny6JIHK 0 Me)K,lJ;)'Hapo.n;HOM 

aBTOM06HJIbHOM C006I.U;eHHH, BKJIlOtIag IIpoTOKOJI OT 3 HIOJIH 1973 r., a TaK3Ce 

.n;oroBopeHHOCTb 0 .n;aJIbHe::HrneM npHMeHeHHH 3TOro· COrJIarneHHH H H3MeHeHHH ero 

CTaTe::H 14 H 18 OT 19 .n;eKa6pH 1978 r. 

llYHKTbI 1,3,6 H 9 llPOTOKOJIa tIHTaIOTCH: 

al llYHKT 1 llpOTOKOJIa maCHT: 

"(1) B CMbICJIe Ha3BaHHoro COrJIarneHHH no.n; KOMneTeHTHbIMH opraHaMH 

nOHHMaIOTCH: 

C aBcTpHHCKO::H CTOPOHbI: <I>e.n;epaJIbHOe MHHHcTepcTBo. rocy.n;apcTBeHHO::H 

3KOHOMHKH H TpaHcrropTa. 

C POCCHHCKOH CTOPOHbI: MHHHcTepcTBo TpaHcrropTa POCCHHCKOH Q>e.n;epa.u;HH". 

61 B rr.3 llPOTOKOJIa <ppa3a "npHJIOiKeHHH 2 .lloroBopeHHocTH 06 aBTOM06HJIbHOM 

C006I.U;eHHH OT 8 HOH6pH 1968 r." 3aMeHHeT <pPa3Y "npHJIOiKeHHH 3 KOHBeH.u;HH 06 

aBTOM06HJIbHOM C006I.U;eHHH OT 19 ceHTH6pH 1949 r." 
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6 1193 der Beilagen 

BI B rr.6 npOTOKOna <ppa3a "Me)K,l(Y <l>e,ll;epaJIbHbIM MHHHCTepCTBOM 

rocY,ll;apCTBeHHOH 3KOHOMHKH ,H TpaHCrrOpTa ABCTPHHCKOH Pecrry6JIHKH H 

MHHHCTepCTBOM TpaHCrrOpTa POCCHHCKOH <l>e,ll;epaU;HH" 3aMeHHeT <pPa3Y "Me)K,l(y 

<l>e,ll;epaJIbHbIM MRHRCrepCTBOM TOproBJIH, peMeCeJI H rrpOMbIIIIJIeHHOCTH H 

MRHRCTepCTBOM aBTOM06RJIbHOro TpaHCrrOpTa PC<I>CP". 

rl B rr.9 npOTOKOJIa <ppa3a "KOHBeHU;RH, 3aKJIlOlfeHHaH B BeHe 8 HOH6pH 1968 r." 

3aMeHHeT <pPa3Y "KoHBeHU;RH 06 aBTOM06HJIbHOM co06r.u;eHHR, 3aKJIIOlfeHHaH B )J(eHeBe 

19 ceHTH6pH 1949 r." 

4. CornaweHRe Me)K,l(y ABCTPHHCKOH Pecrry6JIHKOH H COlO30M COBeTcKHx 

CoU;HaJIRCTHlieCKHx Pecny6JIHK 0 BbI,ll;alfe B'be3,ll;HbIX-Bble3,ll;HbIX BH3 iKYpHaJIRCTaM H 

lfJIeHaM HX ceMeH OT 1 MapTa 1976 r. 

5. CornaweHHe Me)K,l(y ABCTPHHCKOH Pecrry6JIHKOH R COlO30M COBeTcKHx 

COu;mmHCTHlfeCKHX Pecny6JIHK 0 BbI,ll;alfe COTpY,ll;HHKaM rrOCOJIbCTBa H KOHCYJIbCKHX 

Ylfpe)K,l(eHRH, a TaIOKe lfJIeHaM RX ceMeH MHoroKpaTHbIX BR3 OT 12 ceHTH6pH 1977 r. H OT 

10 MapTa 1978 r. 

6. CornaweHRe Me)K,l(y ABCTPHßCKOH Pecny6JiRKOß H COlO30M COBeTcKHx 

COU;HaJIRCTRlfecKHx Pecny6nRK 0 COTpY,ll;HRlfeCTBe B 06JIaCTH 3,ll;paBOOXpaHeHHH OT 

10 arrpeJIH 1981 r. 

7. CornaweHHe Me)K,l(y ABCTPHHCKOH Pecny6JIHKOH H COlO30M COBeTcKHx 

COU;RaJIRCTRlfecKHx Pecny6JIHK 0 B3aHMHOß oxpaHe aBTopcKHX rrpaB OT 16 ,ll;eKa6pH 

1981 r. 

8. COrJIaWeHHe Me)K,l(y <l>e,ll;epaJIbHbIM MRHRCTepCTBOM BHYTpeHHRX ,ll;eJI 

ABCTPRHCKOH Pecrry6JIHKH H MRHRcTepcTBoM BHYTpeHHRx ,nen COlO3a COBeTcKHx 

COU;RaJIRCTRlfecKHx Pecrry6nHK 0 COTpY,ll;HHlfeCTBe B 6opb6e C He3aKOHHbIM 060POTOM 

HapKOTRKOB R C opraHH30BaHHoH rrpeCTYrrHOCTblO OT 11 HHBapH 1990 r. 
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9. CornaweHHe Me~ ABCTPHHCKOH Pecrry6JIHKOH H ColO30M CoBeTcKHx 

Co:qHaJIHCTH'IeCKßX Pecrry6JIHK 0 cOAeHcTBHH H B3aHMHoH 3aIU~lTe HHBeCTHIJ;HH, 

BKJIIO'IWI 06MeH HOTaMH'OT· 8!lJeBpaJIH 1990 f. 

10. CornaweHHe Me~ <I>eAepaJIbHbIM rrpaBHTeJIbCTBOM ABCTpHH H 

ßpaBHTeJIbCTBOM COI03a COBeTCKßX CoIJ;HaJlHCTß'IeCKßx Pecrry6JIHK 06 yrrpoIUeHHoM 

rrOpHAKe B'be3Aa-BbIe3Aa H BpeMeHHoro rrpe6bIBaHHH '1JIeHOB 3KHrrameH CaMOJIeTOB 

aBcTpHHCKHX H COBeTCKßX aBHaKOMrraHHH OT 4 H 12 arrpeJIH 1990 f. 

fpynua 11 

.lI:OroBOPhI, KOTophIe Up0,IJ;OmKaIOT UpHMeHJIThCSI uparMaTuq:eCKH, BDJIOTh ,IJ;O 

3aKJIlOQeHIDI HOBhIX: 

11. )J;0I1lBOP 0 ToproBJIe H CYAoXO,IJ;CTBe Me~ ABCTPHHCKOH Pecrry6JIHKOH H 

ColO30M CoBeTCKßX COIJ;HaJIHCTH'IeCKHX Pecrry6JIHK C rrpHJIOmeHHeM OTHOCHTeJIbHO 

rrpaBoBoro cTaTYca TOproBOro rrpeACTaBHTeJIbCTBa CCCP B ABCTPHHCKOH Pecrry6JIHKe OT 

170KTH6pg 1955 f. 

12. KOHCYJIbCKHH AOroBOP Me~ ABCTPHHCKOH Pecrry6JIHKOH H COI030M 

CoBeTCKßX CoIJ;HaJIHCTI1'1eCKHxPecrry6JIHK OT 28 IPeBPaJIH 1959· r. H IIpoTOKOJI OT 

31 MaH 1974 f. 

13. CornaweHHe 06 3KOHOMHKo-HaY'lHo-TexHH'IecKoM COTPYAHHlJetTBe Me~ 

<l>eAepaJIbHbIM rrpaBHTeJIbCTBOM ABCTpHH H IIpaBHTeJIbcTBoM COI03a COBeTCKHX 

COIJ;HaJIHCTß'IeCKHX Pecrry6JIHK OT 24 Mag 1968 r. 

14. CornaweHHe Mem.n;y <I>eAepaJIbHbIM rrpaBHTeJIbCTBOM ABCTPHHCKOH 

Pecrry6JIHKH H IIpaBHTeJIbcTBOM CoI03a COBeTCKßX COIJ;HaJIHCTH'IeCKßX Pecrry6JIHK 0 

B03,ll;yWHOM C006IUeHI1H OT 2 HIOJIH 1968 r. 

15. CofJIaWeHHe 0 pa3BHTHH 3KOHOMH'IeCKoro, HaY'lHo-TexHH'IecKoro H 

rrpOMbIWJIeHHoro COTPY,IJ;HH'IeCTB~ Me~ABCTPHHCKOH Pecrry6JIHKOH H COI030M 

CoBeTCKßX CoIJ;HaJIHCTH'IeCKHX Pecrry6JIHK OT 1 IPeBPaJIg 1973 f. H IIpoTOKOJI 0 
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rrpo.n:neHHH cpoKa .n:eHcTBHH 3TOro comaIlIeHHH .n:o 31 .n:eKa6pH 1995 r; OT 4 OKTH6pH 

1985 r. 

16. .D:onrocpO"lJHOe comaIlIeHHe 0 TOBapo060poTe H . IIJlaTe)KaX MeX<.llY 

ABCTPllßCKOß Pecrry6nHKoß H COlO30M CoBeTCKHx CoU;HanllCTlI"lJeCKHX Pecrry6n~K OT 30 

MaH 1975 r. H IIpoToKon 0 rrpo,n:neHHH cpOKa .n:eHCTBHH 3TOro comaIlIeHHH .n:o 31.n:eKa6pH 

1995 r. OT 4 OKTH6pH 1985 r. 

17 . .D:oroBopeHHOCTh MeX<.llY <l>e.n:epanbHbIM MHHHCTepCTBOM TOproMß, peMecen H 

rrpOMbIIlI]IeHHOCTH ABCTPlIßCKOß Pecrry6nHKH H rocy.n:apCTBeHHbIM KOMlITeTOM CCCP 

rro .n:enaM H306peTeHHH H OTKpbITHH 0 COTpy.n:HH"lJeCTBe B 06nacTH rrpoMblIlmeHHoß 

C06CTBeHHOCm OT 25 OKTH6pH 1980 r. 

18 . .D:onrocpO"lJHaH rrporpaMM~ Pa3BßTlIH 11 ymy6neHHH 3KOHOMH"lJeCKoro, HaY"lJHO

TeXHH"lJeCKOro H npOMbIIImeHHoro COTpy.n:HH"lJeCTBa MeX<.llY ABCTPlIHCKOH Pecrry6nHKoH 

11 ColO30M COBeTCKHx COU;HanllCTlI"lJeCKHX Pecrry6nHK OT 19 HHBapH 1981 r. H IIpoTOKOJI 

o pacwHpeHlIH H npo,n:neHHH ee cpOKa .n:eHCTBlIH .n:o 31 .n:eKa6pH 1995 r. OT 4 OKTH6pH 

1985 r. 

19. CornaweHlIe Me)K.z:ty <l>e.n:epanbHbIM rrpaBlITenbCTBOlyl ABCTPlIHCKOß 

Pecrry6nHKlI H IIpaBHTenbcTBoM COlO3a COBeTCKHx CoU;lIanßCTlI"lJeCKHX Pecrry6nHK 0 

rrpaBoBOH oxpaHe rrpOMblwneHHoH c06CTBeHHOCTH OT 10 anpenH 1981 r. 

20. CornaweHHe Me~ ABCTPHßCKOH . Pecrry6nHKoß H ColO30M COBeTCKlIx 

COU;HanHCTH"lJeCKlIX Pecrry6nHK 06 YCTPaHeHHlI .n:BOßHOro Hanoro06no)KeHHH .n:OXO.n:OB 11 

HMyru;eCTBa OT 10 anpenH 1981 r., BK.1IIO"lJaH 06MeH HOTaMH OT 10 anpenH 1981 r. 

21. MeMopaH.n:yM MeX<.llY<l>e.n:epanbHbIM MlIHHCTepCTBOM rocy.n:apCTBeHHOH 

rrpOMblIlI]IeHHOCTlI H TpaHCrrOpTa ABCTPllH H MHHHCTepCTBOM rpa)K.z:taHcKoß aBHaQHß 

CCCP 01' 91110nH 1987 r. 

22. CornaweHHe 0 COTpy.n:HH"lJeCTBe B 06nacTlI TYpH3Ma MeX<.llY <l>e.n:epanbHbIM 

rrpaB~Te]IbCTBOM ABCTPHHCKOH Pecrry6nHKH H IIpaBHTenbcTBoM COlO3a CoBeTCKHx 

CoU;lIanHCTlI"lJeCKlIX Pecrry6nHK OT 9 HIOnH 1987 r. 
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23. COrJIaweHHe Me~ IIpaBlITeJIbCTBOM ABCTPHHCKOH Pecrry6JIHKH H 

IIpaBHTeJIbCTBOM COI03a COBeTcKHx COUHaJIHCTH'IeCKHX Pecrry6JIHK 06 orrepaTHBHOM 

orrOBem;eHHH 0 MepHoH aBapHH H 06 06MeHe lIH<PoPMaUHeH 0 H,ZlepHbIX YCTaHoBKax OT 

12 ceHTH6pH 1988 r. 

fpynna III ,_ 

.llOroBOPhI, KOTophle npO~OJIiKalOT npHMeWlTbCB oparMaTJlqeCKH, 00 Mepe 

B03MOaalOCTH, ~o UOBOro yperyJIUpOBaUHB OTHomemm B COOTBeTCTBYIOII(HX 06JIaCTsx: 

24. COrJIaWeHHe Me~ ABcTl>HHCKOH Pecrry6JIHKOH 1I COI030M COBeTCKHX 

COUHaJIHCTIftIeCKHX Pecrry6JIHK 06 yperyJIHpOBaHHH TeXHlftIeCKHX H KOMMep'leCKHX 

BorrpocoB CY,Zloxo,ZlcTBa rro )lyHaIO OT 14 HIOHH 1957 r. 

·25. COrJIaWeHHe 0 KYJIbTYpHQM H HaY'IHOM COTPY,ZlHHlfecTBe Me~ ABCTPHHCKOH 

Pecrry6JIHKOH H COI030M COBeTCKHX COUHaJIHCTHlfecKHx Pecrry6JIHK OT 22 MapTa 1968 r. 

26. . COrJIaWeHHe . Me~ <l>e,ZlepaJIbHbIM rrpaBHTeJIbCTBOM ABCTPHH H 

IIpaBHTeJIbcTBoM COI03a CoBeTcKHx CoUHaJIHCTH'IeCKHX Pecrry6JIHK 0 KYJIbTYPHOM H 

HayqHoM COTpY,ZlHH'IeCTBe CPOKOM Ha 1990-1993 rr. OT 20 HIOHH 1990 r. 

fpynoa IV 

.llOroBOPhI, KOTOphIe 60JIee ue ~eÜCTBYIOT: 

27. CorJIaWeHHe OTHOCHTeJIbHO B3aHMHoro YCTaHOBJIeHHH pemCTpaUHH 

TOBapHblx 3HaKOB OT 26 arrpeJIH 1927 r. 

28. 06MeH HOTaMH 06 oCB060~eHHH rrpO)l(HBaIOm;HX B CCCP aBCTPHHCKHX 

rpa~aH OT yrrJIaTbI C60POB 3a BH,ZlbI Ha )l(HTeJIbCTBO .ZlJIH HHOCTPaHUeB OT 10/27 HIOJIH 

1932 r. 

29. CorJIaWeHHe Me~ <l>e.n:ePaJIbHbIM rrpaBHTeJIbCTBOM ABCTPHHCKOH 

Pecrry6JIHKHH IIpaBHTeJIbcTBOM CCCP 0 B3aHMHOM 06MeHe cpHJIbMaMH OT 2 aBrycTa 

1956 r. 

30. CorJIaWeHHe 0 rrOCTaBKax H$H H3 CCCP B ABCTPHHCKYIO Pecrry6JIHKY B 

1959-1965 rr. B Ka'leCTBe KOMrreHcaUHH 3a rrOJIOBHHY rrOCTaBJIeHHOH ABCTPHeH 
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COBeTcKOMy COI03Y B COOTBeTCTBßß C COrJIarneHßeM OT 12 ßIOJHI 1955 r. e:>Kero,llHO Hecprn 

OT 26 ceHTH6pH 1958 r. 

31. COrJIarneHße 0 npß.llYHaHCKOH ToproBJIe Me:>K.llY ABCTPßHCKOH 'Pecny6JIßKOH ß 

COlO30M COBeTCKßX COU;ßaJIßCTßlleCKßX Pecny6JIßK OT 9 ßIOJIH 1987 r. 

32. CornarneHße Me:>K.llY <I>e,llepaJIbHbIM MßHßCTepCTBOM ceJIbCKOro ß JIeCHoro 

X03HHCTBa ABCTPßHCKOH Pecny6JIßKß ß rOCY,ll;apCTBeHHoH KOMßCCßeH COBeTa 

MßHßCTPOB CCCP no np0,llOBOJIb-eTBßIO ß 3aKYnKaM 0 HaY'!HO-TexHß':IeCKOM 

COTPY,llHß':IeCTBe B 06JIaCTß cenbcKoro X03HHCTBa OT 12 HOH6pH 1989 r. 

B ,Il;oroBopax, YKaJaHHbIX B rpyrrnax I, II, III, CJIOBa "COI03 COBeTCKßX 

COU;ßaJIßCTß':IeCKßX Pecny6JIßK" ßJIß "CCCP", "COBeTCKßH" ':IßTalOTCH KaK "POCCßHCKaH 

<I>e,ll;epaU;ßH" ßJIß "POCCßHCKßH". 

IIpe.llYcMoTpeHHoe ,Il;aHHhIM o6Me~oM HOTaMß paJ,lleJIeHße ,Il;OroBOPOB Ha rpynrrbI 

He 3aTparßBaeT BHYTpßroCY,llapCTBeHHOH 'KOMneTeHU;ßß o6eßx CroPOH B Bonpocax 

ß3MeHeHßH ßJIß npeKpam;eHßH ,lleHcTBßH Me:>K.llYHap0,llHhIX ,llOroBOpOB. 

Ecnß POccßHcKaH <I>e,llepaU;ßH COrJIaCHa C TaKOH npbu;e,ll;YPoH, nporny Bac 

nO,ll;TBep,llßTb 3TO B cpopMe HOTbI •. 

llpßMßTe, Barne llpeBOCXO,llßTeJIbCTBO, YBepeHßH B MoeM caMOM BbICOKOM 

YBa:>KeHßß". 

MMelO ':IeCTb nO,ll;TBep,llßTb, ':ITO POCCßHCKaH <I>e,llepaU;ßH COrJIaCHa C 

CO,ll;ep:>KaHßeM BarneH HOTbI. 

llpßMßTe, Barne IIpeBocxo,llßTeJIbcTBo, YBepeHßH B MoeM' caMOM. BbICOKOM 

YBa:>KeHßß. 
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. Russische Föderation 

Der Außen minister 

Exzellenz, 

(Übersetzung) 

Wien, am 15. Juni 1993 

Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom 
15. Juni 1993 zu bestätigen, welche folgendermaßen 
lautet: 

"Exzellenz, 

Bei den österreichisch-russischen Expertenge
sprächen über die vertraglichen Beziehungen 
zwischen Österreich und der Russischen Födera
tion, die am 18. Mai 1992 in Wien und am 
9./10. Dezember 1992 in Moskau stattgefunden 
haben, wurden die zwischen Österreich und der 
ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetrepu
bliken abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge 
im Hinblick auf ihre Weiteranwendung zwischen 
Österreich und der Russischen Föderation erörtert 
und dabei in folgende Gruppen eingeteilt: 

Gruppe I 

Verträge, die weiter angewendet werden sollen: 

1. Übereinkommen betreffend die Durchführung 
des zwischen der Österreichischen Bundesregierung 
und der Regierung der Russischen Sozialistischen 
Föderativen Sowjetrepublik abgeschlossenen Über
einkommens vom 28. Juli 1923 über die beiderseiti
gen Botschaftsgebäude und die Regelung gewisser 
besonderer, damit zusammenhängender Fragen 
samt Schlußprotokoll, beide vom 16. Juli 1927; 

2. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
betreffend das Verlahren in bürgerlichen Rechtssa
chen vom 11. März 1970; 

3. Abkommen zwischen der Österreichischen 
Bundesregierung und der Regierung der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken über den interna
tionalen Straßenverkehr samt Protokoll, beide vom 
3. Juli 1973, und Vereinbarung über die Wiederan
wendung dieses Abkommens und die Änderung 
seiner Artikel 14 und 18 vom 19. Dezember 1978. 

Die Z 1,3,6 und 9 des Protokolls sind so zu lesen, 
daß 

a) Z 1 des Protokolls lautet: 

,,(1) Im Sinne des genannten Abkommens sind 
unter zuständigen Behörden zu verstehen: 

Von österreichischer Seite: das Bundesministe
rium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 

Von ruSSischer Seite: ,Das Ministerium für 
Verkehr der Russischen Föderation'; 

b) in Z 3 des Protokolls die Worte ,des Anhangs 2 
des Übereinkommens über den Straßenverkehr vom 
8. November 1968' an die Stelle der Worte ,des 
Anhangs 3 des Abkommens über den Straßenver
kehr vom 19. September 1949' treten; 

c) in Z 6 des Protokolls die Worte ,zwischen dem 
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr der Republik Österreich und dem Ministe
rium für Verkehr der Russischen Föderation' an die 
Stelle der Worte ,zwischen dem Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie und dem 
Ministerium für Autotransport der RSFSR' treten; 

d) in Z 9 des Protokolls die Worte ,Übereinkom
men über den Straßenverkehr, das in Wien am 
8. November 1968 abgeschlossen worden ist' an die 
Stelle der Worte ,Abkommen über den Straßenver
kehr, das in Genf am 19 .. September 1949 
abgeschlossen worden ist' treten. 

4. Übereinkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken betreffend Sichtvermerke für 
Journalisten und deren Familienangehörige vom 
1. März 1976; 

5. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
betreffend die Erteilung von mehrmaligen Sichtver
merken für Mitarbeiter von· Botschaften, konsulari
schen Vertretungen und deren Familienangehörige 
vom 12. September 1977 und vom 10. März 1978; 

6. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens vom 10. April 1981; 

7. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über den gegenseitigen urheberrechtlichen Schutz 
vom 16. Dezember 1981; 

8. Vereinbarung zwischen dem Bundesminister 
für Inneres der Republik Österreich und dem 
Ministerium für Innere Angelegenheiten der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des illegalen 
Suchtgifthandels und der organisierten Kriminalität 
vom 11. Jänner 1990; 

9. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über die Förderung und den gegenseitigen Schutz 
von Investitionen samt Notenwechsel, beide vom 
8. Februar 1990; 

10. Übereinkommen zwischen der Österreichi
schen Bundesregierung und der Regierung der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über 
die vereinfachte Regelung der Ein- und Ausreise 
sowie des vorübergehenden Aufenthalts der Besat
zungsrnitglieder von Flugzeugen österreichischer 
und sowjetischer Fluggesellschaften vom 4. und 
12. April 1990. 
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Gruppe 11 

Verträge, die bis zum Abschluß neuer Verträge in 
pragmatischer Weise weiter angewendet werden 
sollen: 

11. Vertrag über Handel und Schiffahrt zwischen 
der Republik Österreich und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken samt Beilage be
treffend die Rechtsstellung der Handelsvertretung 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in 
der Republik Österreich vom 17. Oktober 1955; 

12. Konsularvertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken vom 28. Februar 1959 und ProtO
koll vom 31. Mai 1974; 

13. Abkommen über die wirtschaftlich-wissen
schaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen der 
Österreichischen Bundesregierung und der Regie
rung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken vom 24. Mai 1968; 

14. Abkommen zwischen der Österreichischen 
Bundesregierung und der Regierung der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken über den Luftver
kehr vom 2. Juli 1968; 

15. Abkommen über die Entwicklung der 
wirtschaftlichen; wissenschaftlich-technischen und 
industriellen Zusammenarbeit zwischen der Repu
blik Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken vom 1. Februar 1973 und Proto
koll über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer 
dieses Abkommens bis 31. Dezember 1995 vom 
4. Oktober 1985; 

16. Langfristiges Abkommen über den Waren
und Zahlungsverkehr zwischen der Republik 
Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken vom 30. Mai 1975 und Protokoll 
über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses 
Abkommens bis 31. Dezember 1995 vom 4. Okto
ber 1985; 

17. Vereinbarung zwischen dem Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie der Republik 
Österreich und dem Staatlichen Komitee der 
UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen über 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerbli
chen Eigentums vom 25. Oktober 1980; 

18. Langfristiges Programm über die Entwick
lung und Vertiefung der wirtschaftlichen, wissen
schaftlich-technischen und industriellen Zusam
menarbeit zwischen der Republik Österreich und 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
vom 19. Jänner 1981 und Protokoll über die 
Erweiterung und Verlängerung der Gültigkeits
dauer bis 31. Dezember 1995 vom 4. Oktober 1985; 

19. Abkommen zwischen der Österreichischen 
Bundesregierung und der Regierung der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken über den Rechts
schutz gewerblichen Eigentums vom 10. April 1981 ; 

20. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des Ein- . 
kommens und des Vermögens samt Notenwechsel 
vom 10. April 1981; 

21. Memorandum zwischen dem Bundesministe
rium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
Österreichs und dem Ministerium für Zivilluftfahrt 
der UdSSR vom 9. Juli 1987; 

22. Abkommen über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete des Fremdenverkehrs zwischen der 
Österreichischen Bundesregierung lind der Regie
rung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken vom 9. Juli 1987; 

23. Abkommen zwischen der Regierung der 
Republik Österreich und der Regierung der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die 

. frühzeitige Benachrichtigung bei einem nuklearen 
Unfall und den Informationsaustausch über Kern
anlagen vom 12. September 1988. 

Gruppe III 

Vertrage, die bis zur Neuregelung der Beziehungen 
auf den jeweiligen Sachgebieten, soweit möglich, in 
pragmatischer Weise weiter angewendet werden 
soUen: 

24. Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
betreffend die Regelung technischer und kommer
zieller Fragen der Donauschiffahrt vom 14. Juni 
1957; 

25. Abkommen über kulturelle und wissenschaft
liche Zusammenarbeit zwischen der Republik 
Österreich und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken vom 22. März 1968; 

26. Übereinkommen zwischen der Österreichi
schen Bundesregierung und der 'Regierung der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über 
kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit 
für die Jahre 1990 bis 1993 vom 20. Juni 1990. 

Gruppe IV 

Verträge, die als nicht mehr in Geltung stehend 
identifiziert wurden: 

27. Abkommen betreffend die beiderseitige 
Anerkennung der Warenzeichen vom 26. April 
1927; 

28. Notenwechsel betreffend die Befreiung von 
der Gebühr für die Aufenthaltsbewilligung für 
Ausländer vom 10./27. Juli 1932; 

29. Abkommen zwischen der Bundesregierung 
der Republik Österreich und der Regierung der 
UdSSR über den gegenseitigen Filmverkehr vom 
2. August 1956; 
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30. Abkommen über Erdöllieferungen aus der 
UdSSR an die. Republik Österreich in den Jahren· 
1959 bis 1965 als Kompensation für die Hälfte der 
durch Österreich an die Sowjetunion laut Abkom
men vom 12. Juli 1955 alljährlich zu liefernden 
Ölmengen vom 26. September 1958; 

31. Abkommen über den donaunahen Handel 
zwischen der Republik Österreich und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 9. Juli ·1987; 

32. Abkommen zwischen dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft der Republik Österreich 
und der Staatskommission des Ministerrates· der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken für 
Nahrungsmittel und Beschaffung über die wissen
schaftlich-technische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Landwirtschaft vom 12. November 1989. 

In den in den Gruppen I, 11 und 111 angeführten 
Verträgen sind die Bezeichnungen ,Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken' oder ,UdSSR' 
bzw. ,sowjetisch' als ,Russische Föderation' bzw. 
,russisch' zu lesen. 

\\ 

Die in diesem Notenwechsel vorgenommene 
Einteilung der Verträge in Gruppen läßt die 
innerstaatlichen Zuständigkeiten der beiden Seiten 
zur Änderung und zur Beendigung der Geltung der 
völkerrechdichen Verträge unberührt. 

Falls die Russische Föderation mit dieser 
Vorgangsweise einverstanden ist, ersuche ich dies in 
Form einer Note zu bestätigen. 

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck 
meiner ausgezeichneten Hochachtung." 

Ich beehre mich zu bestätigen, daß die Russische 
Föderation dem Inhalt Ihrer Note zustimmt. 

Genehmigen Sie, Exzelleriz, den Ausdruck 
meiner ausgezeichneten Hochachtung 

A. W. Kosyrew 

s. E. Herrn Dr. Alois MOCK 
Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten 
der Republik Osterreich 
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VORBLATT 

Problem: 

Der Notenwechsel über die vertraglichen Beziehungen zwischen Öster~eich und der Russischen 
Föderation legt insbesondere fest, daß völkerrechtliche Verträge, die seinerzeit mit der ehemaligen 
Sqwjetunion abgeschlossen worden sind, im Verhältnis zwischen Österreich und der Russischen Föderation 
weiter angewendet werden sollen. 

Ziel: 

Diese Regelung macht es erforderlich, die betreffenden Verträge im Verhältnis zwischen der Republik 
Österreich und der Russischen Föderation formell in Kraft zu setzen. 

Inhalt: 

Der Notenwechsel betrifft ua. die Weiteranwendung von vier Abkommen, die seinerzeit mit 
parlamentarischer Genehmigung abgeschlossen wurden, die sich auf das Verfahren in bürgerlichen 
Rechtssachen, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, den gegenseitigen 
urheberrechtlichen Schutz und die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen beziehen. 

Alternativen: 

Ohne Notenwechsel könnten diese Abkommen lediglich während einer Übergangszeit In 

pragmatischer Weise im Verhältnis zur Russischen Föderation weiter angewendet werden. 

Kosten: 

Keine. 

EG-Konformität: 
(I 

Die EG-Konformität des Notenwechsels ist gegeben, da der Vertragsabschluß in den Materien, die 
diese vier Abkommen betreffen, im Rahmen der EG in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. 
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Erläuterungen 

A. Allgemeines: 

Der Notenwechsel über die vertraglichen Bezie
hungen zwischen Österreich und der Russischen 
Föderation hat hinsichtlich der in Gruppe I unter 
den Z 2, 6, 7 und 9 angeführten Verträgen 
gesetzändernden und gesetzesergänzenden Cha
rakter und bedarf daher der Genehmigung durch 
den Nationalrat gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Er hat 
nicht politischen Charakter und ist der unmittelba
ren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbereich 
zugänglich, sodaß eine Erlassung von Gesetzen 
gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. 
Der drittletzte Absatz des Notenwechsels ist als 
verfassungsändernd anzusehen. Eine Zustimmung 
des Bundesrats gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz 
B-VG ist nicht erforderlich, da keineAngelegenhei
ten, die den selbständigen Wirkungsbereich der 
Länder betreffen, geregelt werden. 

Im Hinblick auf die im Dezember 1991 erfolgte 
Auflösung der Sowjetunion haben am 18. Mai 1992 
in Wien und am 9.110. Dezember 1992 in Moskau 
bilaterale Expertengespräche über die vertraglichen 
Beziehungen zwischen Österreich und der Russi
schen Födera.tion stattgefunden, bei denen die 
zwischen Österreich und der ehemaligen Sowjet
union abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge 
im Hinblick auf ihre Weiteranwendung zwischen 
Österreich und der Russischen Föderation erörtert 
wurden. Hiebei wurden diese Verträge, je nach der 
in Aussicht genommenen rechtlichen Behandlung, 
in vier Gruppen eingeteilt und gleichzeitig verein
bart, diese Einteilung in Form eines Notenwechsels 
über die vertraglichen Beziehungen zwischen 
Österreich und der Russischen Föderation festzule
gen. 

Die in diesem Notenwechsel angeführte Gruppe I 
umfaßt jene Verträge, die weiter angewendet 
werden sollen, wobei die Bezeichnungen "Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken" usw. als 
"Russische Föderation" usw. zu lesen sind und in 
einem Fall (Abkommen Nr.3) weitere spezifische 
Anpassungen vorgenommen werden. Aus österrei
chiseher Sicht sollen diese Verträge im Verhältnis 
zwischen Österreich und der Russischen Föderation 
formell in Kraft gesetzt werden. Diese Gruppe I 
enthält zehn Verträge, darunter vier Abkommen, 
die seinerzeit mit parlamentarischer Genehmigung 

abgeschlossen worden sind. Die formelle Inkraftset
zung dieser vier Abkommen im Verhältnis zur 
Russischen Föderation bedarf einer Genehmigung· 
durch den Nationalrat gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. 

Gruppe II umfaßt jene Verträge, die bis zum 
Abschluß neuer Verträge in pragmatischer Weise 
weiter angewendet werden sollen. Es handelt sich 
hiebei um 13 Verträge, die Materien betreffen, die 
in absehbarer Zeit einer vertraglichen Neuregelung 
zugeführt werden sollen. Die Aufnahme dieser 
Verträge in Gruppe II bedeutet, daß diese Verträge 
bis zum Inkrafttreten der Neuregelung gemäß den 
allgemeinen Regeln des Völkerrechts (Art. 9 Abs. 1 
B-VG) in pragmatischer Weise im Verhältnis zur 
Russischen Föderation weiter angewendet werden. 

Gruppe III umfaßt jene Verträge; die bis zur 
Neuregelung der Beziehungen auf den jeweiligen 
Sachgebieten, soweit möglich, . in pragmatischer 
Weise weiter angewendet werden sollen. Es handelt 
sich hiebei um drei Verträge, über deren pragmati
sche Weiteranwendung Einvernehmen zwischen 
Österreich und der Russischen Föderation besteht, 
ohne daß im Notenwechsel eine Feststellung 
darüber getroffen wird, ob die künftigen bilateralen 
Beziehungen auf den jeweiligen Sachgebieten durch 
neue völkerrechtliche Verträge oder in anderer 
Form geregelt werden sollen. 

Gruppe IV umfaßt Verträge, die als nicht mehr in 
Geltung stehend identifiziert wurdeA. In diese 
Gruppe wurden sechs Verträge aufgenommen, die 
Gegenstand der eingangs erwähnten österreichisch
russischen Expertengespräche über die vertraglichen 
Beziehungen waren. Die Gruppe der nicht mehr in 
Geltung stehenden Verträge erhebt jedoch keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, d.~ zahlreiche andere 
bilaterale Verträge zwischen Osterreich und der 
Sowjeiunion, insbesondere solche aus der Zwi
schenkriegszeit, bereits vor der Auflösung der 
Sowjetunion völkerrechtlich nicht mehr in Geltung 
standen. 

Das Völkerrecht geht beim Entstehen· neuer 
Staaten im Bereich der vertraglichen Beziehungen 
grundsätzlich vom sogenannten "clean slate"-Prin
zip aus. Dieses Prinzip besagt, daß für einen neu 
entstandenen Staat die vertraglichen Verpflichtun
gen seines Gebietsvorgängers in der Regel nicht 
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automatisch weitergelten. Eine Ausnahme bilden 
lediglich die sogenannten ,,radizierten Verträge", 
wie Grenzregime, Transitrechte und Flußregime. 
Die Russische Föderation, geht demgegenüber 
davon aus, daß sie nunmehr die völkerrechtlichen 
Rechte und V erpflic~tungen der früheren Sowjet
union wahrnimmt. Bei den Expertengesprächen 
über die vertraglichen Beziehungen zwischen 
Österreich und der Russischen Föderation konnte 
im Sinne der zwischen den beiden Staaten 
bestehenden freundschaftlichen Beziehungen ein 
für beide Seiten akzeptables Ergebnis erzielt 
werden, das die angeführten grundsätzlichen 
Rechtsstandpunkte unberührt läßt. 

Die Russische Föderation sprach sich' bei den 
Expertengesprächen dafür aus, daß alle Verträge -
ungeachtet von welchem innerstaatlich zuständigen 
Organ sie jeweils geschlossen wurden - in einem 
und demselben Notenwechsel behandelt werden. 
Da in der Gruppe I des Notenwechsels auch nach 
österreichischem Recht auf Verordnungsstufe ste
hende Staatsverträge (Regierungsübereinkommen, 
Ressortübereinkommen) enthalten sind, und der 
Rang dieser Abkommen nicht geändert werden 
sollte, bedarf es einer Aussage im Notenwechsel 
selbst, daß diese Verträge diesen Charakter behalten 
und daher auch nach Inkrafttreten des Notenwech
sels ohne Genehmigung des Nationalrates geändert 
bzw. beendet werden können. Zu diesem Zweck 
Wird im Notenwechsel im drittletzten Absatz zum 
Ausdruck gebracht, daß die in diesem Notenwechsel 
vorgenommene Einteilung der Verträge in Gruppen 
die innerstaatlichen Zuständigkeiten der beiden 
Seiten zur Änderung und zur Beendigung der 
Geltung der völkerrechtlichen Verträge, unabhän
gig vom Datum ihres Abschlusses, unberührt läßt. 
Diese Bestimmung muß im Verfassungsrang stehen, 
weil andernfalls eine Genehmigung des Nationalra
tes betreffend den gesamten Notenwechsel gemäß 
Art. 50 Abs. 1 B-VG zur Folge hätte, daß die in der 
Gruppe I des Notenwechsels genannten Regie
rungsübereinkommen und Ressortübereinkommen 
auf Gesetzesstufe stünden und nur mehr in einem 
der Art. 50 Abs. 1 B-VG entsprechenden Verfahren 
geändert werden könnten. Dies erscheint aber nicht 
zweckmäßig. 

Der Notenwechsel legt in Form einer General
klausel fest, daß bei den formell oder pragmatisch 
weiter anzuwendenden Abkommen die Bezeich
nungen "Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken" oder "UdSSR" bzw. "sowjetisch" als "Russi-

sehe Föderation" bzw. "russisch" zu lesen sind. Für 
jene Verträge, die seinerzeit mit parlamentarischer 
Genehmigung abgeschlossen worden sind und 
nunmehr im Verhältnis zur Russischen Föderation 
formell' in Kraft gesetzt werden sollen, bedeutet 
dies, daß sie in Hinkunft als ,,Abkommen zwischen 
der Republik Österreich und der Russischen 
Föderation über ..... in der Fassung des 
Notenwechsels vom ..... 1993" zu bezeichnen 
sind. 

Es wird in Aussicht genommen, der Russischen 
Föderation im Fall der parlamentarischen Genehmi
gung des Notenwechsels mitzuteilen, daß die 
innerstaatlichen Voraussetzungen für das, Inkraft
treten des Notenwechsels erfüllt sind. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Im folgenden werden die FundsteIlen jener vier 
Verträge aus dem Notenwechsel angeführt, die 
seinerzeit mit parlamentarischer Genehmigung 
abgeschlossen worden sind und nunmehr im 
Verhältnis zur Russischen Föderation formell in 
Kraft gesetzt werden sollen: 

ZuZ2: 

Das Abkommen betreffend das Verfahren in 
bürgerlichen Rechtssachen wurde mit BGBl. 
Nr. 112/1972 kundgemacht. 

Zu Z6: 

Das Abkommen über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Gesundheitswesens wurde mit 
BGBl. Nr. 334/1982 kundgemacht. 

ZtiZ7: 

Das Abkommen über den gegenseitigen urheber
rechtlichen Schutz wurde mit BGBl. Nr.424/1983 
kundgemacht. 

ZuZ_9: 

Das Abkommen über die Förderung und den 
gegenseitigen Schutz von Investitionen samt Noten
wechsel wurde mit BGBl. Nr. 387/1991 kundge
macht. 
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